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1. Vertragspartner und Vertragsgegenstand 

Vertragspartner ist die Stadtwerke Wedel GmbH, (im Folgenden StW 

genannt), Gorch-Fock-Straße 2, 22880 Wedel und der Kunde als 

Verbraucher im Sinne des § 13 BGB. 

1.1. Das Vertragsverhältnis zwischen der StW und ihren Kunden für die 

Erbringung der Telekommunikationsdienstleistungen richtet sich nach 

diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“), der Leistungs-

beschreibung in der jeweils gültigen Fassung, der Preisliste und den 

Angaben auf dem Antragsformular. Diese regeln in Verbindung mit dem 

Telekommunikationsgesetz (TKG) in der aktuellen Fassung und, soweit 

anwendbar, dem Telemediengesetz (TMG) die Erbringung von Telefonie-

, Internet- und TV-Leistungen. Für die Leistungen im Rahmen der 

Telekommunikationsdienste gelten ausschließlich die AGB der StW. Der 

Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden wird 

hiermit ausdrücklich widersprochen.  

1.2. Die Vertragserfüllung wird maßgeblich durch die regulatorischen und 

rechtlichen Rahmenbedingungen beeinflusst, die vorgegeben werden 

durch das TKG sowie die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen (z. B. 

TNV, TKÜV usw.), die mit Netzbetreibern vereinbarten Verbin-

dungsverträge und Fakturierungs- und Inkassoverträge sowie den im TK-

Bereich ergehenden Entscheidungen der Bundesnetzagentur für 

Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (nachfol-

gend: Bundesnetzagentur) sowie der Verwaltungsgerichte und ggf. 

anderer Behörden oder Gerichte. 

1.3. StW ist berechtigt, sich zur Erbringung der Dienstleistungen und 

vertraglichen Umsetzung Dritter zu bedienen. 

2. Besondere Regelungen  

2.1. Verträge, bei denen Leistungen pauschal abgegolten werden (z. B. 

Flatrates) gelten nicht für Mehrwertdienste- und Telekommunikations-

diensteanbieter und nicht für Anbieter und Betreiber von Massenkommu-

nikationsdiensten, insbesondere Anbieter oder Betreiber von Faxbroad-

castdiensten, Call-Center-, Telefonmarketing- und Marktforschungsleis-

tungen zu diesen Geschäftszwecken. Die vorgenannten Leistungen 

gelten ferner nicht für die dauerhafte Vernetzung oder Verbindung von 

Standorten bzw. Telekommunikationsanlagen.  

2.2. Die StW räumt dem Kunden lediglich ein nicht ausschließliches, nicht 

übertragbares, nicht unterlizenzierbares und räumlich auf die 

Bundesrepublik Deutschland beschränktes Recht ein, die von der StW zur 

Verfügung gestellten Inhalte innerhalb der vertraglich vorgesehenen 

Grenzen zur Vorführung im privaten Bereich für nicht gewerbliche Zwecke 

unter Berücksichtigung der übrigen Bestimmungen des 

Vertragsverhältnisses zu nutzen. Somit dürfen die Inhalte der TV-Leis-

tungen (insbesondere Fernsehen-  und Videoinhalte) nicht für gewerb-

liche Zwecke verwendet oder in irgendeiner Form öffentlich wiederge-

geben werden (z. B. nicht in Gaststätten, Hotels oder Krankenhäusern). 

Bei Zuwiderhandlung behält sich die StW vor, den entstandenen Schaden 

gegenüber dem Kunden geltend zu machen. 

3. Zustandekommen des Vertrages  

3.1. Vorbehaltlich einer gesonderten Regelung kommt der Vertrag mit 

Zugang Vertragsbestätigung in Textform unter Angabe der 

voraussichtlichen Dauer bis zur erstmaligen Herstellung eines 

Anschlusses durch StW zustand, spätestens mit Bereitstellung der 

Leistung durch StW. Der Kunde ist 4 Wochen an seinen Antrag gebunden, 

da die StW insbesondere bei Telefon- und/oder Internetanschlüssen 

zunächst die technische Verfügbarkeit bzw. die Möglichkeiten einer 

Grundstückserschließung prüfen muss.  

3.2. Die StW bietet nach Maßgabe dieser AGB Telekommunikations- und 

weitere Dienstleistungen an, insbesondere: 

• Festnetztelefonie  

• Internetzugänge  

• TV-Dienstleistungen sowie 

• Weitere Dienstleistungen  

Die Nutzung der Dienstleistungen kann den Einsatz bestimmter Endge-

räte voraussetzen. Bei Telekommunikationsdienstleistungen hängt die 

maximale Übertragungsrate ab von 

• dem eingesetzten Endgerät, 

• der verfügbaren Netztechnologie sowie 

• den technischen und geografischen Gegebenheiten am Ort der 

Nutzung. 

3.3. Eine Vertragsänderung aufgrund der Ausübung schriftlich einge-

räumter Optionen wird wirksam, sobald der Kunde gegenüber StW eine 

Option anmeldet und StW die entsprechende Leistung tatsächlich 

erbringt. 

3.4. Mit Abschluss eines anderen Produkts (Produktwechsel) beginnt die 

Vertragslaufzeit erneut. 

3.5. Die Grundlaufzeit beträgt 12 bzw.24 Monate ab Freischaltung oder 

ab Vertragsabschluss eines anderen Produktes.  

3.6. Soweit nichts anderes vorrangig bestimmt ist, haben die Tele-

kommunikationsdienste eine durchschnittliche über 365 Tage gemittelte 

Verfügbarkeit von 96%. Ein Anschluss gilt als nicht verfügbar, wenn von 

ihm keine abgehenden Verbindungen hergestellt werden können oder 

wenn im Netz des Anbieters für den Anschluss ankommende Verbindun-

gen zum Anschluss nicht hergestellt werden können. Andere Tele-

kommunikationsdienstleistungen gelten als nicht verfügbar, wenn der 

Dienst nicht oder nur mit Einschränkungen erbracht werden kann. 

3.7. StW kann rückwirkend vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt insbeson-

dere dann, wenn Zweifel an der Bonität des Kunden bestehen. Zur 

Vermeidung eines finanziellen Risikos behält sich die STW vor, Namen, 

Vornamen, Straße, Postleitzahl, Ort und Geburtsdatum des Kunden an 

eine Auskunftei zu melden. Hierbei handelt es sich um die Firmen 

Creditreform GmbH, SCHUFA Holding AG. Bei ausstehenden titulierten 

Forderungen übermittelt der Lieferant diese Informationen an die 

SCHUFA und Creditreform GmbH, die bei Nachweis des berechtigten 

Interesses hierüber ihre Vertragspartner (insbesondere Kreditinstitute, 

Kreditkarten- und Leasinggesellschaften, Handels-, Telekommunika-

tions- und sonstige Unternehmen, die Leistungen und Lieferungen gegen 

Kredit gewähren) informiert. 

3.8. Die StW ist berechtigt, geschuldete Leistungen an einen Dritten zu 

verkaufen. 

4.  Pflichten und Obliegenheiten des Kunden  

4.1. Der Kunde hat insbesondere folgende Pflichten:  

a) Der Kunde stellt für den Betrieb und die Installation die für die Inan-

spruchnahme der Leistungen erforderlichen technischen Einrichtungen 

StW unentgeltlich und rechtzeitig alle erforderlichen Informationen, eige-

ne notwendige Einrichtungen, geeignete Räumlichkeiten sowie Elektrizi-

tät und Erdung zur Verfügung und hält diese während der Vertragslaufzeit 

im funktionsfähigen und ordnungsgemäßen Zustand. Bei 

Grundstückserschließungen ist der Kunde mit der Eintragung einer 

Grunddienstbarkeit im Grundbucht einverstanden. Der Kunde verpflichtet 

sich, die technischen Einrichtungen der StW vor unbefugten Eingriffen 

Dritter zu schützen, selbst keine Eingriffe vorzunehmen, bei erkennbaren 

Schäden oder Mängeln an den technischen Einrichtungen die StW 

unverzüglich zu unterrichten und den Mitarbeitern bzw. Erfüllungsgehilfen 

von StW nach Anmeldung jederzeit Zutritt zu den technischen 

Einrichtungen zu gewähren, soweit dies für die Erbringung der Leistungen 

erforderlich und für den Kunden zumutbar ist. 

b) Der Kunde ist verpflichtet, Instandhaltungs- und Änderungsarbeiten an 

technischen Einrichtungen der StW nur von StW oder autorisierten Dritten 

ausführen zu lassen. 

c) Der Kunde hat der StW für die Suche und ggf. Behebung von Fehlern, 

die Schadenspauschalen gemäß gültiger Preisliste für Technikereinsätze 

und beauftragte Fremdtechniker zu ersetzen, wenn sich herausstellt, dass 

keine von der StW zu vertretenden Störungen der technischen 

Einrichtungen vorliegen oder der Kunde die Ursache für die Störung 

selbst verschuldet hat. Der Kunde ist berechtigt nachzuweisen, dass der 

StW überhaupt kein Schaden entstanden oder nur ein geringerer 

Schaden eingetreten ist. 

d) Eine Änderung seines Namens, seiner Anschrift, der Bankverbindung, 

des Rechnungsempfängers sowie der für die Vertragsabwicklung und für 

Online Rechnung benannten E-Mail-Adresse hat der Kunde der StW 

unverzüglich mitzuteilen.  



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Telekommunikationsprodukte der Stadtwerke Wedel GmbH Seite 2 von 6 

e) Der Kunde hat persönliche Zugangsdaten (wie Kennwort/Passwort 

etc.) geheim zu halten. Er hat diese unverzüglich zu ändern, falls die 

Vermutung besteht, dass unberechtigte Personen davon Kenntnis erlangt 

haben.  

f) Die überlassenen Leistungen dürfen nicht missbräuchlich genutzt 

werden, insbesondere  

• nicht zum Zwecke der in Ziffer 2. aufgeführten Tätigkeiten.  

• dürfen keine gesetzlich verbotenen, unaufgeforderten Informationen, 

Sachen und sonstigen Leistungen (wie z. B. unerwünschte und unver-

langte Werbung per E-Mail, Fax, Telefon oder SMS) oder nicht ge-

setzeskonforme Einwählprogramme übersandt werden. Ferner ver-

pflichtet sich der Kunde, keine rechts- oder sittenwidrigen Inhalte in das 

Internet zu geben, aus dem Internet abzurufen, zu speichern oder zu 

übermitteln oder über den Sprachdienst zu empfangen oder zu 

versenden. Zudem darf nicht auf solche Informationen hingewiesen 

werden. 

Er darf auch nicht die Zugriffsmöglichkeit für Dritte zu Angeboten mit 

solchen Inhalten eröffnen. Hierzu gehören insbesondere Inhalte, welche 

die Straftatbestände der Volksverhetzung, Verbreitung pornographischer 

Schriften, Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung erfüllen. Der 

Kunde hat bedrohende oder belästigende Anrufe zu unterlassen und darf 

keine Rechte Dritter, insbesondere gewerbliche Schutzrechte und das 

Wettbewerbsrecht verletzen. Es sind die nationalen und internationalen 

Urheber- und Marken-, Patent, Namens- und Kennzeichenrechte sowie 

sonstigen gewerblichen Schutzrechte und Persönlichkeitsrechte Dritter zu 

beachten.  

Zur Gewährleistung der Einhaltung der gleichmäßigen Bereitstellung von 

Kapazitäten für alle Kunden wird die Zahl der versendeten E-Mails, 

unabhängig von der Art der Versendung, unter Einschluss von SMTP, 

gespeichert. Es ist nicht erlaubt, Programme, Skripte und Vergleichbares 

zu nutzen, was die Verfügbarkeit, Stabilität und Leistungsfähigkeit der 

Server und sonstigen Einrichtungen der StW oder von ihr beauftragter 

Dritter in irgendeiner Weise beeinträchtigt. Dabei ist zu beachten, dass 

die StW verpflichtet ist, die Systeme allen Kunden gleichermaßen zur 

Verfügung zu stellen. Entsprechendes gilt bei indirekter Nutzung der 

Einrichtungen der StW. Eine entgeltliche Überlassung der 

Dienstleistungen der StW an Dritte ist nicht zulässig. Zudem behält sich 

die StW vor, die Annahme von E-Mails zum Versand oder Empfang 

zurückzuweisen, wenn diese eine bestimmte Größe überschreiten oder 

hierdurch auf andere Weise die gleichmäßige Bereitstellung von 

Kapazitäten für alle Kunden gefährdet erscheint (z. B. begründeter 

Verdacht der Versendung von „Web-Spamming“, Kettenbriefen oder 

„Junk-Mails“). 

g) Werden Dritte durch eine unzulässige Nutzung der vertragsgegen-

ständlichen Leistungen geschädigt, hat der Kunde die StW und Partner 

derer sich die StW zur Erbringung der Leistungen bedient von hieraus 

resultierenden Ansprüchen Dritter freizustellen, soweit der Kunde die 

schadenstiftende Nutzung zu vertreten hat. 

Zudem dürfen keine Verbindungen hergestellt werden,  

• die dem Zweck dienen, dass der Kunde oder ein Dritter aufgrund der 

Verbindung und/oder aufgrund der Verbindungsdauer Auszahlungen 

oder andere Gegenleistungen erhalten soll (z. B. Gegenleistungen für 

Anrufe zu Chatlines oder Werbehotlines)  

• die nicht der direkten Kommunikation zu einem anderen Teilnehmer 

dienen, sondern nur dem Zweck des Verbindungsaufbaus und/oder der 

Verbindungsdauer.  

h) Sofern TV-Leistungen überlassen werden, ist es nicht gestattet, die von 

der StW zur Verfügung gestellten Inhalte oder Teile derselben zu 

bearbeiten, zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich wiederzugeben, mit 

ihnen zu werben oder sie sonst außerhalb des vertraglich bestimmten 

Zweckes in irgendeiner Form zu nutzen, vorbehaltlich der vorherigen 

ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der StW. Die Inhalte können und 

dürfen nur innerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland 

abgerufen werden.  

i) Der Kunde hat automatisch durchgeführte Änderungen an der Software 

des von ihm für TV-Leistungen verwendeten Receivers zuzulassen (z. B. 

Updates an der Firmware).  

j) Die gelieferte Hardware (beispielsweise Netzanschlussgerät, Fritz Box, 

IP-TV Box, Stick) bleibt, wenn sie nicht vom Kunden erworben worden ist, 

Eigentum der StW und ist nach Vertragsende innerhalb von zehn Tagen, 

in einwandfreiem Zustand an die StW zurückzugeben. Der Kunde ist 

verpflichtet, sorgsam mit der Hardware umzugehen, insbesondere diese 

nicht starker UV-Strahlung auszusetzen, abzudecken (Lüftung) oder in 

der Nähe von hitzeempfindlichen Materialien aufzustellen (Hardware 

erwärmt sich im Betrieb). Die Rückgabe der Hardware erfolgt im 

Kundenzentrum der StW Gorch-Fock-Straße 2, 22880 Wedel oder per 

Versand an: Stadtwerke Wedel GmbH, Gorch-Fock-Straße 2, 22880 

Wedel. Sollte die Hardware unvollständig oder in mangelhaftem Zustand 

zurückgegeben werden, wird dem Kunden eine Abnutzungspauschale 

gemäß Preisliste in Rechnung gestellt. Dem Kunden bleibt der Nachweis 

gestattet, dass die Wertminderung nicht eingetreten ist oder wesentlich 

geringer war. 

k) Der Kunde ist verpflichtet, nur solche Geräte anzuschließen oder 

anschließen zu lassen, deren Verwendung in öffentlichen 

Telekommunikationsnetzen der Bundesrepublik Deutschland zulässig 

sind. 

l) Der Kunde hat bei der Nutzung der Telekommunikationsprodukte Sorge 

dafür zu tragen, dass er oder andere Personen, denen er die Nutzung 

seines Anschlusses gestattet, keine Daten übertragen oder sonstige 

Handlungen vornehmen, welche die ordnungsgemäße Funktion des 

Netzes, der Server oder sonstiger technischer Einrichtungen der StW 

oder Dritten stören können. 

m) Sofern die StW Softwareupdates anbieten, die einen Einfluss auf die 

Funktionalitäten der vertraglichen Leistungen haben können, wird der 

Kunde hierüber schriftlich oder per E-Mail informiert. Die StW weist darauf 

hin, dass der Download bzw. die Installation der Softwareupdates 

zwingende Voraussetzung für die uneingeschränkte Nutzung sämtlicher 

Funktionalitäten der vertraglichen Leistungen ist. Die StW ist berechtigt, 

in Absprache mit dem Kunden, für die dem Kunden zur Verfügung 

gestellte Hardware, mittels Fernwartung Updates zu installieren.  

n) Die StW bedienen sich zur Erbringung der Leistung der Telekommu-

nikationsprodukte eines Dienstleisters, der Rufnummern bereitstellt und 

bestehende Rufnummern zu sich portiert. Der Kunde wird im Falle eines 

Wechsels des Dienstleisters der Portierung seiner Rufnummer zu einem 

anderen Dienstleister auf einem schriftlichen Portierungsauftrag 

zustimmen. Die Rechte des Kunden an seiner Rufnummer bleiben 

unberührt. 

o) Dem Kunden ist es nicht gestattet, an seinem Anschluss eine zweite 

Verbindung mittels Point to Point Protocol over Ethernet (PPPoE) oder 

Vergleichbares aufzubauen.  

p) Der Kunde wird das Verbot rechtswidriger E-Mail-Versendung (siehe 

Punkt 4.1 f) dieser AGB) ebenso einhalten wie die Verbote, die korrekte 

E-Mail-Adresse zu verschleiern, E-Mail-Adressen mit zeitlich beschränk-

ter Gültigkeit anzulegen (Wegwerf-E-Mail-Adressen) oder massenhaft 

gleich adressierte Mails „Mail-Bomben“ zu versenden. 

q) Die StW weist ausdrücklich darauf hin, dass ein Vertragsabschluss mit 

StW den Kunden nicht davon entbindet, sich bei der Gebühren-

einzugszentrale der Rundfunkanstalten zur Teilnahme an Tonrundfunk 

und Fernsehen anzumelden. Dies gilt unabhängig vom gewählten 

Produkt. 

4.2. Maßnahmen bei Verletzung der Pflichten des Kunden 

Verstößt der Kunde gegen die in der Bundesrepublik Deutschland gelten-

den rechtlichen Rahmenbedingungen bzw. gegen ein oben genanntes 

Verbot, so ist StW berechtigt, den Zugang ohne vorhergehende Mitteilung 

zu sperren. 

5. Nutzung durch Dritte und Überlassung an Dritte 

5.1. Der Kunde hat die von StW überlassene Benutzeridentifikation und 

Zugangskennung sowie sein persönliches Kennwort geheim zu halten. 

5.2. Der Kunde darf ohne vorherige schriftliche Erlaubnis der StW die 

Telekommunikationseinrichtungen und Infrastruktur nicht Dritten zur 

eigenständigen und eigenverantwortlichen Nutzung überlassen. Der 

Kunde haftet für alle daraus entstehenden Schäden. 

5.3. Der Kunde hat insbesondere auch die Entgelte zu zahlen, die durch 

befugte oder unbefugte Benutzung des vertraglichen Anschlusses durch 

Dritte entstanden sind, soweit er diese Nutzung zu vertreten hat. 

5.4. Die Zugangsdaten können fest in dem Kunden übergebenen 

Netzabschlussgerät verankert sein. Der Kunde ist daher nicht berechtigt, 

das Netzanschlussgerät an anderen Anschlüssen einzusetzen. Der Kun-

de hat auch die Entgelte zu zahlen, die durch die unbefugte Benutzung 

des Netzanschlussgerätes an einem anderen Anschluss entstanden sind, 

soweit er diese Benutzung zu vertreten hat. 
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5.5. Der Kunde kann Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur nach 

vorheriger schriftlicher Zustimmung des Anbieters auf einen Dritten 

übertragen 

6. Anbieterwechsel/ Rufnummermitnahme 

Um zu gewährleisten, dass bei einem Anbieterwechsel und/oder einer 

Rufnummernmitnahme die Leistung nicht länger als nötig unterbrochen 

ist, müssen die nachfolgend beschriebenen Voraussetzungen erfüllt sein. 

StW weist darauf hin, dass der Unterbrechungszeitraum abhängig von 

den Schaltterminen des Netzbetreibers ist.  

a) Gegebenenfalls muss der Kunde seinen separat bestehenden Internet-

vertrag mit dem bisherigen Vertragspartner form- und fristgerecht 

gekündigt haben. Es sei denn, der Kunde hat die StW mittels einer 

Vollmacht (Portierungsformular) zur Vornahme der Kündigung berechtigt. 

b) Der Kunde beauftragt StW mit Hilfe eines standardisierten Anbieter-

wechselauftrags (Portierungsformular vgl. 4.1.n)), die für eine Kündigung 

des Vertrages mit dem bisherigen Anbieter und die für eine Mitnahme der 

Rufnummer notwendigen Schritte zu veranlassen. 

c) Soweit StW der bisherige Vertragspartner und damit abgebender 

Anbieter ist, muss ihr das vollständig ausgefüllte Portierungsformular 

spätestens sieben Werktage (Montag - Freitag) vor dem Datum des 

Vertragsendes zugegangen sein. 

d) Der Kunde muss die von StW vorgegebenen Fristen beachten. 

e) Die Abwicklung des Anbieterwechsels findet ausschließlich zwischen 

dem alten und dem neuen Vertragspartner statt. Insbesondere versendet 

nur der neue Vertragspartner das Portierungsformular an den bisherigen 

Vertragspartner. Ein Anbieterwechsel ist insbesondere dann nicht 

möglich, wenn nur der Kunde selbst das Portierungsformular an seinen 

bisherigen Vertragspartner schickt oder den Vertrag mit dem abgebenden 

Anbieter kündigt, ohne mitzuteilen, dass er zu einem neuen Anbieter 

wechseln möchte. 

7. Zahlungsbedingungen und Sicherheiten 

7.1. Die StW stellt dem Kunden das zu zahlende Entgelt für erbrachte 

Leistungen entsprechend der jeweils gültigen Preisliste in der Regel 

innerhalb von 14 Tagen nach Ablauf eines jeden Nutzungsmonats in 

Rechnung. 

7.2. Der Kunde erhält monatlich Rechnungen über sämtliche Leistungen. 

Die Rechnungen des Kunden werden im Kundenportal hinterlegt. Der 

Kunde ist verpflichtet, in angemessenen Abständen, jedoch mindestens 

einmal im Monat, den Rechnungseingang im Kundenportal einzusehen.  

7.3. Die StW erstellt ihre Rechnungen grundsätzlich nur als digitale 

Rechnung, die sie kostenfrei auf der Homepage zum Download bereit-

stellt (Online-Rechnung). Über die Bereitstellung informiert der Anbieter 

den Kunden per E-Mail oder auf andere geeignete und vergleichbare 

Weise. Mit dieser Information gilt die Rechnung als zugegangen, da sie in 

den Machtbereich des Kunden gelangt und er hierüber informiert ist. Die 

Vorhaltung der Rechnung durch die StW erfolgt für jeweils 6 Monate. Auf 

Verlangen des Kunden versendet der Anbieter eine Rechnung in 

Papierform gemäß der jeweils gültigen Preisliste.  

7.4. Monatliche Preise sind, beginnend mit dem Tage der Bereitstellung 

zu zahlen. Sind monatlich zu zahlende Entgelte für Teile eines Kalender-

monats zu zahlen, wird jeder Tag des Monats, für den Zahlungspflicht 

besteht, mit 1/30 des monatlichen Entgeltes berechnet. Sonstige Preise, 

insbesondere Verbindungspreise und Einrichtungspreise sind mit der 

ersten laufenden Zahlung zu entrichten. 

7.5. Der Rechnungsbetrag ist auf das in der Rechnung angegebene 

Konto zu zahlen. Er muss spätestens am 14. Tag nach Zugang der 

Rechnung gutgeschrieben sein. Bei einem vom Kunden erteilten SEPA-

Lastschriftmandat bucht die StW den Rechnungsbetrag nicht vor dem 

siebten Tag nach Zugang der Rechnung und der SEPA-Vorabankündi-

gung (Pre-Notification) vom vereinbarten Konto ab. Der Kunde hat alle 

Kosten zu ersetzen, die durch eine nicht eingelöste bzw. zurückgereichte 

Lastschrift entstehen, es sei denn, dass der Kunde nachweislich die 

gebotene Sorgfalt beachtet hat oder die Kosten auch bei Beachtung 

dieser Sorgfalt entstanden wären. 

7.6. Rechnungen der StW gelten als vom Kunden genehmigt, wenn ihnen 

nicht binnen 8 Wochen nach Zugang widersprochen wird. Zur 

Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs an die 

Stadtwerke Wedel GmbH, Gorch-Fock-Straße 2, 22880 Wedel oder an 

Rechnung@wedelnet.com Die Unterlassung rechtzeitiger Beanstandun-

gen gilt als Genehmigung; die StW wird in den Rechnungen auf die Fol-

gen einer unterlassenen rechtzeitigen Beanstandung besonders hin-

weisen. Die Verjährung von Rückforderungsansprüchen gegen nach-

weislich unrichtige Rechnungen bleibt unberührt. Bei eventuellen 

Einwendungen des Kunden gegen die Rechnung ist die StW von der 

Pflicht zur Vorlage der Verbindungsdaten zum Nachweis der Richtigkeit 

der Rechnung befreit, wenn und soweit die StW diese Daten auf Wunsch 

des Kunden hin oder aufgrund rechtlicher Verpflichtung bereits vollständig 

oder teilweise gelöscht hat. 

7.7. Ein Aufrechnungsrecht steht dem Kunden nur zu, soweit seine 

Gegenforderung rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Dem 

Kunden steht die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nur 

wegen Gegenansprüchen aus diesem Vertragsverhältnis zu. 

7.8. Die StW speichert Daten, die bei der Bereitstellung und Erbringung 

von Telekommunikationsdienstleistungen erhoben, verarbeitet oder 

genutzt werden (Verkehrsdaten) zu Beweiszwecken für die Richtigkeit der 

berechneten Entgelte vollständig bis zu sechs Monate nach Abrechnung. 

Der StW ist damit eine nachträgliche Prüfung der Entgeltberechnung nur 

in dem Umfang möglich, in dem eine Speicherung der Verkehrsdaten 

erfolgt. Wurden Verkehrsdaten aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung 

gelöscht, trifft den Anbieter keine Nachweispflicht für die 

Einzelverbindungen. 

7.9. Der Kunde kann die StW damit beauftragen, einen Einzelverbin-

dungsnachweis (EVN) zu erstellen. Der Auftrag muss in Textform (z. B. 

per Brief, Telefax oder E-Mail) erfolgen. Hat der Kunde den Anbieter mit 

der Erstellung eines EVN beauftragt, stellt die StW dem Kunden einen 

EVN unentgeltlich im Kundenportal zur Verfügung, soweit sich aus dem 

Folgenden nichts anderes ergibt. Die StW stellt auf Wunsch des Kunden 

den EVN in Papierform bereit, für den die StW Entgelt gemäß Preisliste 

verlangen kann.  

7.10. Die StW hält die jeweils einschlägige Preisliste bereit unter der 

Internetadresse www.stadtwerke-wedel.de 

8. Zahlungsverzug und Sperrung 

8.1. Bei Zahlungsverzug des Kunden ist StW berechtigt, den Zugang des 

Kunden zu Diensten nach Maßgabe der Regelungen des § 45k TKG zu 

sperren. Ebenfalls ist StW berechtigt, bei Zahlungsverzug sämtliche 

Internetdienstleistungen bzw. den Kabelfernsehanschluss zu sperren. Im 

Fall der Sperre wird zunächst die abgehende, 

verbindungskostenverursachende Telefonverbindung gesperrt 

(Abgangssperre). Dauert der Grund der Sperre an, so kann nach einer 

einwöchigen Abgangssperre auch die eingehende Telefonverbindung 

gesperrt Vollsperrung) werden. Kosten einer berechtigten Sperrung 

können dem Kunden gemäß der aktuellen Preisliste in Rechnung gestellt 

werden. Dem Kundenbleibt es unbenommen nachzuweisen, dass StW 

kein oder ein geringerer Schaden oder eine Wertminderung entstanden 

oder dieser wesentlich niedriger als die angesetzte Pauschale ist, StW 

bleibt es vorbehalten einen höheren Schaden nachzuweisen und zu 

verlangen. 

8.2. Im Falle eines Rufnummernmissbrauchs ist StW nach § 45o Satz 3 

TKG unter den dort genannten Voraussetzungen zu einer Sperre 

gesetzlich verpflichtet. 

8.3. Im Falle einer Sperre ist der Kunde weiterhin zur Zahlung der 

nutzungsunabhängigen Entgelte gemäß Preisliste verpflichtet. Die Kosten 

der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung sind vom Kunden zu 

ersetzen. StW stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten 

pauschal gemäß Preisliste in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist 

die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung 

muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen 

Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden 

ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden 

oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale. 

8.4. Liegen die Voraussetzungen für eine Sperre vor, ist StW berechtigt, 

die Inanspruchnahme weiterer Leistungen (z. B. Video-on-Demand-

Dienste) zu verweigern. 

8.5. Die Pflicht des TK-Anbieters zur Sicherstellung der Möglichkeit zur 

Herstellung von Notrufverbindungen bleibt von den Ziffer Fehler! 

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. bis 8.3 unberührt. 

8.6. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist 

gekündigt und die Leistung eingestellt werden. Ein wichtiger Grund liegt 

insbesondere vor, wenn der Kunde bei wiederholter Nichtzahlung und 

nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit Zahlungsverpflichtungen in Höhe 

von mindestens 100,00 Euro in Verzug ist, StW die Kündigung 

mailto:TK.Rechnung@stadtwerke-wedel.de
http://www.stadtwerke-wedel.de/
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mindestens zwei Wochen zuvor schriftlich angedroht und dabei auf die 

Möglichkeit des Kunden, Rechtsschutz vor den Gerichten zu suchen, 

hingewiesen hat. Bei der Berechnung des Betrages nach Satz 2 bleiben 

nicht titulierte Forderungen, die der Kunde form- und fristgerecht und 

schlüssig begründet beanstandet hat, außer Betracht. Ebenso bleiben 

nicht titulierte bestrittene Forderungen Dritter außer Betracht. Dies gilt 

auch dann, wenn diese Forderungen abgetreten worden sind. Sofern der 

Zahlungsverzug einen Dienst betrifft, der Teil eines Angebotspakets ist, 

wird StW die Kündigung auf den betroffenen Bestandteil des 

Angebotspakets beschränken. Ein wichtiger Grund liegt weiterhin vor, 

wenn der begründete Verdacht besteht, dass der Anschluss des Kunden 

missbräuchlich (z. B. unter Verstoß gegen die Pflichten gemäß Ziffer 4) 

benutzt oder von Dritten manipuliert wird und StW die Kündigung zwei 

Wochen zuvor schriftlich angedroht hat. Die Kündigung bedarf der 

Textform. § 314 BGB bleibt unberührt 

9. Haftung  

9.1. Soweit eine Verpflichtung der StW zum Ersatz eines 

Vermögensschadens oder zur Zahlung einer Entschädigung gegenüber 

einem Kunden besteht und nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 

beruht, ist die Haftung auf höchstens 12.500 Euro begrenzt. Entsteht die 

Schadenersatzpflicht durch eine einheitliche Handlung oder ein 

einheitliches Schaden verursachendes Ereignis gegenüber mehreren 

Endnutzern und beruht dies nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 

so ist die Schadenersatzpflicht unbeschadet der Begrenzung in Satz 1 in 

der Summe auf höchstens 30 Millionen Euro begrenzt. Übersteigen die 

Entschädigungen, die mehreren Geschädigten auf Grund desselben 

Ereignisses zu leisten sind, die Höchstgrenze, so wird der Schadenersatz 

in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller 

Schadenersatzansprüche zur Höchstgrenze steht. Die 

Haftungsbegrenzung nach den Sätzen 1 bis 3 gilt nicht für Ansprüche auf 

Ersatz des Schadens, der durch den Verzug der Zahlung von 

Schadenersatz entsteht. 

9.2. Für den Verlust von Daten haftet StW bei leichter Fahrlässigkeit unter 

den Voraussetzungen und im Umfang von Ziff. 9.1 nur, soweit der Kunde 

seine Daten in im Hinblick auf die jeweilige Anwendung angemessenen 

Intervallen in geeigneter Form gesichert hat, damit sie mit vertretbarem 

Aufwand wiederhergestellt werden können. Der Kunde wird gespeicherte 

eigene Aufnahmen und sonstige Dateien stets zeitnah sichern, um 

etwaigem Verlust, z. B. bei Updates, Installations- oder Wartungsarbeiten, 

vorzubeugen. 

9.3. StW haftet auch für Mangelfolgeschäden nur nach Maßgabe der 

verstehenden Absätze. StW haftet nicht für die über ihre Dienste 

übermittelten Informationen und zwar weder für deren Vollständigkeit, 

Richtigkeit oder Aktualität, noch dafür, dass sie frei von Rechten Dritter 

sind.  

9.4 Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz sowie der 

Datenschutzgrundverordnung bleibt ebenso unberührt, wie die Haftung 

für arglistig verschwiegene Mängel oder im Rahmen einer 

übernommenen Garantie. 

10. Höhere Gewalt 

10.1.Für Ereignisse höherer Gewalt, die StW die vertragliche Leistung 

wesentlich erschweren, die ordnungsgemäße Durchführung des 

Vertrages zeitweilig behindern oder unmöglich machen, haftet StW nicht. 

Als höhere Gewalt gelten alle vom Willen und Einfluss der 

Vertragsparteien unabhängigen Umstände wie Naturkatastrophen, 

Regierungsmaßnahmen, Behördenentscheidungen, Blockaden, Krieg 

und andere militärische Konflikte, Mobilmachung, innere Unruhen, 

Terroranschläge, Streik, Aussperrung und andere Arbeitsunruhen, 

Beschlagnahme, Embargo, Epidemien, Pandemien oder sonstige 

Umstände, die unvorhersehbar, schwerwiegend und durch die 

Vertragsparteien unverschuldet sind und nach Abschluss dieses 

Vertrages eintreten.  

10.2 Soweit eine der Vertragsparteien durch höhere Gewalt an der 

Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen gehindert wird, gilt dies nicht 

als Vertragsverstoß, und die im Vertrag oder aufgrund des Vertrages 

festgelegten Fristen werden entsprechend der Dauer des Hindernisses 

angemessen verlängert. Gleiches gilt, soweit StW auf die Vorleistung 

Dritter angewiesen ist, und sich diese aufgrund höherer Gewalt verzögert. 

10.3 Jede Partei wird alles in ihren Kräften stehende unternehmen, was 

erforderlich und zumutbar ist, um das Ausmaß der Folgen, die durch die 

höhere Gewalt hervorgerufen worden sind, zu mindern. Die von der 

höheren Gewalt betroffene Vertragspartei wird der anderen 

Vertragspartei den Beginn und das Ende des Hindernisses jeweils 

unverzüglich schriftlich anzeigen.  

10.4 Wenn ein Ereignis höherer Gewalt länger als 30 Tage andauert, kann 

jede Partei diese Vereinbarung ohne jegliche Haftung oder Kosten 

beenden, wenn der jeweiligen Partei ein Festhalten am Vertrag nicht 

zumutbar ist. Bereits angefallene Kosten oder bereits erbrachte 

Leistungen sind jedoch von der auftraggebenden Partei zu bezahlen 

11. Kündigung  

10.1. Eine Kündigung des Vertrages oder einer Option ist erstmals mit 

einer Frist von einem Monat zum Ende der Erstlaufzeit möglich. Wird nicht 

fristgemäß gekündigt, verlängert sich der Vertrag auf unbestimmte Zeit 

und kann mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden.  

10.2. Das Vertragsverhältnis kann von jedem Vertragspartner aus wichti-

gem Grund, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden. Als 

wichtiger Grund gelten für die StW insbesondere: 

a) erhebliche Vertragsverletzungen des Kunden;  

b) die Stellung eines Insolvenzantrags gegen den Kunden, sofern dieser 

nicht innerhalb von 15 Tagen von dem zuständigen Gericht zurückge-

wiesen wird. 

10.3. Jede Kündigung muss in Textform erfolgen.  

10.4. Bei Kündigung des Vertragsverhältnisses aus wichtigem Grund wird 

zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung ein Ablösebetrag fällig. Er 

berechnet sich zum Ausgleich der vorab investierten Verwaltungs- und 

Anschlusskosten grundsätzlich aus der Summe der Entgelte, die ohne 

eine vorzeitige Beendigung bis zur nächsten ordentlichen Kündigungs-

möglichkeit (Ziff. 10.1) angefallen wären. Dem Kunden bleibt der Nach-

weis unbenommen, dass die StW überhaupt keine oder wesentlich 

geringere Vermögensnachteile entstanden sind. 

10.5. Die StW ist berechtigt dem Kunden für die Portierung der Ruf-

nummer im Rahmen des Kündigungsprozesses zu einem anderen Carrier 

ein Entgelt gemäß Preisliste zu berechnen. 

10.6. E-Mail-Postfächer, Kundenportaldaten und die Homepage des Kun-

den werden von der StW nach jeder Beendigung des Vertrags-

verhältnisses umgehend gelöscht. 

10.7. Wird der Vertrag trotz bestehender Vertragsbindung in beidseitigem 

Einvernehmen vor Vertragsende aufgelöst, kann die StW vom Kunden 

eine Aufwandsentschädigung für die Stornierung gemäß der jeweils im 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses oder nach einer Preisänderung gültigen 

Preisliste verlangen. Der Kunde hat das Recht einen geringeren Aufwand 

bei der StW nachzuweisen. 

10.8. Verhindert der Kunde trotz Antrags- oder Vertragsbindung 

schuldhaft und dauerhaft die Durchführung des Vertrages, insbesondere 

die vollständige Einrichtung und Herstellung des vertragsgegenständ-

lichen Anschlusses durch schuldhaftes, pflichtwidriges Handeln oder 

Unterlassen, kann die StW vom Kunden eine Aufwandsentschädigung für 

die Stornierung gemäß der jeweils im Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

oder nach einer Preisänderung gültigen Preisliste verlangen. Der Kunde 

hat das Recht einen geringeren Aufwand bei der StW nachzuweisen. 

11. Umzug 

11.1. Im Falle eines Umzugs des Kunden während der Vertragslaufzeit ist 

StW verpflichtet, die vertraglich geschuldete Leistung am neuen Wohnsitz 

des Kunden ohne Änderung der vereinbarten Vertragslaufzeit und der 

sonstigen Vertragsinhalte zu erbringen, soweit er diese dort anbietet. StW 

stellt dem Kunden die durch den Umzug des Kunden entstehenden 

Kosten nach tatsächlichem Aufwand – maximal in Höhe der Kosten für 

die Schaltung eines Neuanschlusses gemäß Preisliste – in Rechnung  

11.2. Die Rechte des Kunden zur Rufnummernmitnahme bleiben 

unberührt. 

11.3. Der Kunde ist verpflichtet, StW jeden Umzug unverzüglich vorab 

unter Angabe des Umzugsdatums und der neuen Anschrift in Textform 

mitzuteilen. Im Regelfall muss diese Mitteilung bis spätestens zwei 

Monate vor dem Umzugsdatum erfolgen, um StW eine rechtzeitige 

Prüfung der Möglichkeit zur Versorgung des Kunden an der neuen 

Anschrift zu ermöglichen. 

11.4. Wird die vertraglich geschuldete Leistung am neuen Wohnsitz nicht 

angeboten, kann der Kunde den Vertrag unter Einhaltung einer 

Kündigungsfrist von einem Monat außerordentlich kündigen. Die 

Kündigung kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des Auszugs oder mit 

Wirkung zu einem späteren Zeitpunkt erklärt werden. 
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12. Tarifberatung  

StW wird den Kunden hinsichtlich des für ihn besten Tarifs in Bezug auf 

die vom TK-Anbieter angebotenen Dienste unter Berücksichtigung des 

vom Endnutzer genutzten Umfangs der Dienste einmal pro Jahr 

informieren. 

13. Änderungen der AGB, Leistungsbeschreibungen und Preise 

Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte 

Belastungen/Preisänderungen 

13.1. Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich zusammen aus 

dem monatlichen Preis für den Anschluss an das Breitbandnetz gemäß 

Preisliste, dem – bei Miete – monatlichen oder – bei Kauf – einmaligen 

Preis für das Endgerät gemäß Preisliste sowie etwaigen Entgelten für 

zusätzliche Leistungen gemäß Preisliste. 

13.2. Das Entgelt nach Ziffer 13.1 erhöht sich um die Verbindungspreise 

nach der Preisliste. Diese Preise beruhen auf Vorleistungspreisen 

anderer Anbieter. Änderungen der Vorleistungspreise führen zu 

entsprechenden Änderungen der Verbindungspreise nach der Preisliste. 

Die Änderungen der Verbindungspreise werden in dem Zeitpunkt und 

dem Umfang wirksam, in dem die Vorleistungspreise gegenüber dem StW 

wirksam werden. 

13.3. Wird das Erbringen der vertraglich vereinbarten TK-Dienste nach 

Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern Fehler! Verweisquelle 

konnte nicht gefunden werden. und Fehler! Verweisquelle konnte 

nicht gefunden werden. nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, 

erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus 

entstehenden Mehrkosten in der jeweils geltenden Höhe. Satz 1 gilt 

entsprechend, falls die Erbringung der TK-Dienste nach Vertragsschluss 

mit einer hoheitlich auferlegten, allgemein verbindlichen Belastung (d.h. 

keine Bußgelder o. ä.) belegt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf 

die Kosten für die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat. Die 

Weitergabe in der jeweils geltenden Höhe nach Satz 1 und 2 führt bei 

Erstattungen zu einer entsprechenden Preisreduzierung. Eine 

Weiterberechnung erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach Höhe und 

Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret 

vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetzliche Regelung der 

Weiterberechnung entgegensteht. Eine Weiterberechnung ist auf die 

Mehrkosten beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen 

Regelung dem einzelnen Vertragsverhältnis (z. B. nach Endgerät oder 

nach Nutzungsdauer) zugeordnet werden können. Eine 

Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entstehung der 

Mehrkosten. Der Kunde wird über eine solche Weiterberechnung 

spätestens mit der Rechnungsstellung informiert. 

13.4. Zusätzlich fällt auf das Entgelt nach Ziffer 13.1 und auf die 

Verbindungspreise nach Ziffer 13.2 sowie auf etwaige zukünftige Steuern, 

Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 13.3 

die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe (derzeit 19%) an. 

13.5. Die Regelungen des Vertrages und der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen 

Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. TKG, 

TK-Transparenzverordnung, TTDSG, höchstrichterliche Rechtsprechung, 

Verfügungen und Beschlüsse der Bundesnetzagentur). Das vertragliche 

Äquivalenzverhältnis kann nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare 

Änderungen der gesetzlichen oder sonstigen Rahmenbedingungen (z. B. 

durch Gesetzesänderungen, sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits – 

etwa in der Phase zwischen dem Abschluss des förmlichen 

Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkrafttreten – absehbar war), die 

StW nicht veranlasst und auf die er auch keinen Einfluss hat, in nicht 

unbedeutendem Maße gestört werden. Ebenso kann nach 

Vertragsschluss eine im Vertrag und/oder den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen entstandene Lücke nicht unerhebliche 

Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertrages entstehen lassen 

(etwa wenn die Rechtsprechung eine Klausel für unwirksam erklärt), die 

nur durch eine Anpassung oder Ergänzung zu beseitigen sind. In solchen 

Fällen ist StW verpflichtet, den Vertrag und die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen unverzüglich insoweit anzupassen und/oder zu 

ergänzen, als es die Wiederherstellung des Äquivalenzverhältnisses von 

Leistung und Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener 

Vertragslücken zur zumutbaren Fort- und Durchführung des 

Vertragsverhältnisses erforderlich macht (z. B. mangels gesetzlicher 

Überleitungsbestimmungen). Anpassungen des Vertrages und der 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach dieser Ziffer sind nur zum 

Monatsersten möglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn der StW 

dem Kunden die Anpassung mindestens einen Monat vor dem geplanten 

Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das 

Recht, den Vertrag auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 

Vertragsanpassung ohne Kosten zu kündigen. Hierauf wird der Kunde 

von StW in der Mitteilung gesondert hingewiesen. Ausgenommen von 

diesem Kündigungsrecht sind Änderungen, die entweder ausschließlich 

zum Vorteil des Kunden sind, oder rein administrativer Art sind und auf 

den Kunden keine negativen Auswirkungen haben, oder die unmittelbar 

durch Unionsrecht oder innerstaatliches geltendes Recht vorgeschrieben 

sind ohne das Recht des Kunden, den Vertrag auf den Zeitpunkt der 

Anpassung zu kündigen. 

14. Teilnahmebereitschaft an außergerichtlichen 

Streitbeilegungsverfahren 

14.1. StW erklärt sich bereit, als als Betreiber von öffentlichen 

Telekommunikationsnetzen an Schlichtungsverfahren bei der 

Schlichtungsstelle Telekommunikation der Bundesnetzagentur (BNetzA) 

zur Beilegung von Streitigkeiten mit Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB 

(Verbraucher) teilzunehmen. 

14.2. Hiernach hat der Verbraucher das Recht, nach erfolglosem Versuch 

der Einigung mit StW die Schlichtungsstelle Telekommunikation der 

BNetzA anzurufen. Ruft er die Schlichtungsstelle Telekommunikation vor 

Abhilfe oder Ablehnung des streitigen Anspruchs durch StW an und sind 

seit der Geltendmachung des streitigen Anspruchs gegenüber StW nicht 

mehr als zwei Monate vergangen, so kann StW das 

Schlichtungsverfahren für die Restdauer der zwei Monate aussetzen 

lassen. Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: Stadtwerke Wedel 

GmbH, Gorch-Fock-Straße 2, 22880 Wedel, Tel.: 04103 – 805 0, Fax: 

04103 – 805 100, E-Mail: Beschwerden@Stadtwerke-wedel.de  

14.3. Ein Antrag bei der Schlichtungsstelle Telekommunikation ist nur 

zulässig, wenn der Streit die Verletzung von Verpflichtungen zum 

Gegenstand hat, die sich auf die Bedingungen oder die Ausführung der 

Verträge über die Bereitstellung dieser Netze oder Dienste bezieht und 

mit den Regelungen der §§ 51, 52, 54 bis 67 TKG oder den aufgrund 

dieser Regelungen getroffenen Festlegungen sowie § 156 TKG oder einer 

Rechtsverordnung nach § 52 Abs. 4 und § 84 TKG oder der Verordnung 

(EU) Nr. 531/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13.06.2012 über das Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen, die zuletzt 

durch die Verordnung (EU) 2017/920 geändert worden ist oder mit Art. 4 

Abs. 1, 2 und 4 der Verordnung (EU) 2015/2120 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 25.11.2015 über Maßnahmen zum 

Zugang zum offenen Internet zusammenhängt. 

14.4. Der Antrag bei der Verbraucherschlichtungsstelle hemmt die 

gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der 

Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren zu 

beantragen, bleibt unberührt.  

14.5. Die Kontaktdaten der Verbraucherschlichtungsstelle sind: 

Verbraucherschlichtungsstelle Telekommunikation/Bundesnetzagentur, 

Postfach 8001/53105, Bonn/Telefax: 030 – 22 480 518, E-Mail: 

schlichtungsstelle-tk@bnetza.de, Online-Anträge über: 

http://www.bundesnetzagentur.de 

14.6. Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-

Streitbeilegungs-Plattform (OS-Plattform) der Europäischen Union 

kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer 

Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-

Dienstleistungsvertrag sowie Informationen über die Verfahren an den 

Verbraucherschlichtungsstellen der Europäischen Union zu erhalten. Die 

OS-Plattform kann unter folgendem Link aufgerufen werden: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . 

15. Nutzung von Daten bei Einwilligung 

Willigt der Kunde mit Vertragsschluss, jederzeit widerruflich, ein, kann die 

StW 

• seine Verkehrsdaten zur Vermarktung und bedarfsgerechten Gestal-

tung von Telekommunikationsdienstleistungen oder zur Bereitstellung 

von Diensten mit Zusatznutzen speichern, verarbeiten und nutzen, 

• ihn zu Werbezwecken (auch automatisiert) anrufen, 

• ihm in Form elektronischer Nachrichten Werbung zusenden und 

• seine Bestandsdaten (Daten, die erhoben werden, um das Vertragsver-

hältnis einschließlich seiner inhaltlichen Ausgestaltung zu begründen 

oder zu ändern) verarbeiten und nutzen,  

soweit dies zur Kundenberatung, Werbung und Marktforschung 

erforderlich ist. 

16. Sonstige Bedingungen 

mailto:Beschwerden@Stadtwerke-wedel.de
mailto:schlichtungsstelle-tk@bnetza.de
http://www.bundesnetzagentur.de/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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16.1. Soweit die StW auf optionaler Basis kostenlose Dienste und Leis-

tungen erbringt, können diese ohne Zustimmung des Kunden kurzfristig 

eingestellt werden, soweit sich aus dem Vertrag nicht ausdrücklich eine 

andere Kündigungsfrist ergibt. Dem Kunden erwachsen aus der Ein-

stellung in diesem Fall keine Rechte, insbesondere kein Anspruch auf 

Schadensersatz. Der Anbieter wird diese Änderungen soweit möglich 

rechtzeitig mitteilen. Soweit der Anbieter im Rahmen seiner Internet-

dienstleistungen kostenlose Dienste und Leistungen erbringt (z. B. 

Informationen und Nachrichten auf seiner Homepage), können auch diese 

jederzeit und ohne Vorankündigung eingestellt werden. Ein Minderungs-

/Erstattungs- oder Schadensersatzanspruch ergibt sich daraus nicht. 

16.2. Soweit StW im Rahmen von TV-Dienstleistungen Fernsehsender, 

deren Signale von Vorlieferanten bezogen werden, zum Empfang 

bereithält, gilt Folgendes: Die Vorlieferanten können aus tatsächlichen 

oder rechtlichen Gründen gezwungen sein, die Lieferung von Signalen an 

StW einzustellen. StW kann den betroffenen Sender in solchen Fällen 

dem Kunden nicht mehr zur Verfügung stellen. Aus diesem Grund kann 

StW nicht gewährleisten, dass während der Vertragslaufzeit stets die 

gleichen Fernsehsender zum Empfang bereitgehalten werden können. 

Ebenso wenig kann StW gewährleisten, dass bestimmte 

Zusammenstellungen von Fernsehprogrammen („Bouquets“) während 

der Vertragslaufzeit unverändert bleiben. 

16.3. StW gewährt dem Kunden auch zu Mehrwertdiensten den Zugang, 

indem Verbindungen zu 0900-Zielen zu dem Netzbetreiber geführt 

werden, der die Rufnummer und den Dienst realisiert. Der Verbindungs-

aufbau ist davon abhängig, dass zwischen StW und diesem anderen 

Netzbetreiber eine direkte oder indirekte Netzzusammenschaltung sowie 

eine Fakturierungs- und Inkassovereinbarung bestehen und der Netz-

betreiber die Verbindung annimmt. Verantwortlich für den unter der 0900-

Rufnummer erreichbaren Dienst ist nicht StW, sondern ausschließlich der 

Anbieter des Mehrwertdienstes. Das für die Verbindung zu diesem 

Mehrwertdienst anfallende Entgelt stellt StW dem Kunden im Namen des 

Mehrwertdienstanbieters bzw. dessen Netzbetreiber, der die Rufnummer 

in seinem Netz realisiert, in Rechnung. Für die außergerichtliche 

Beitreibung und eine evtl. erforderliche gerichtliche Durchsetzung der 

offenen Forderungen sind der Mehrwertdienstanbieter bzw. dessen 

Netzbetreiber zuständig. Im Übrigen gelten die sonstigen Bestimmungen 

dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

16.4. Die im Internet und TV verfügbaren Inhalte geben in keiner Weise 

die Auffassung oder Meinung der StW wieder und stellen ausschließlich 

fremde Inhalte dar, soweit sie nicht ausdrücklich von StW als eigene 

Inhalte bezeichnet sind. StW hat keinen Einfluss auf die Inhalte der Sen-

dungen, die sie zum Empfang bereit stellt; für solche Sendungen Dritter 

trägt die StW daher keine Verantwortung. 

16.5. Verkauft die StW dem Kunden Endgeräte oder andere Waren, geht 

das Eigentum an dem Kaufgegenstand erst mit vollständiger Kaufpreis-

zahlung auf den Käufer über. Es gelten die gesetzlichen Gewährleis-

tungsfristen und Gewährleistungsrechte für Verbraucher. Ein Austausch 

von Geräten oder Geräteteilen im Rahmen der Nacherfüllung führt nicht 

zu einem Neubeginn der Gewährleistungsfrist. 

16.6. Soweit die StW dem Kunden laut Produkt- oder Vertragseinigung 

Geräte stellt, gewährleistet StW, dass die Hardware zum Zeitpunkt der 

Lieferung keine Mängel aufweist. Sollte die überlassene Hardware 

entgegen dieser Gewährleistung Mängel aufweisen, wird StW die 

Hardware kostenfrei gegen eine mängelfreie austauschen. Die Gewähr-

leistung tritt außer Kraft, wenn das Kundenendgerät bzw. die zugehörigen 

Anschlusseinrichtungen Gegenstand einer unsachgemäßen oder 

fahrlässigen Behandlung oder Anwendung, unsachgemäßen Prüfung, 

Reparatur, Veränderung, Beschädigung, Montage oder Verarbeitung mit 

der Folge einer Veränderung physikalischer oder elektrischer 

Eigenschaften war. Der Kunde haftet dann für den von ihm schuldhaft 

verursachten Schaden. Die verschuldensunabhängige Haftung des 

Anbieters auf Schadensersatz für bei Vertragsschluss vorhandene 

Mängel ist ausgeschlossen. 

17. Schlussbestimmungen 

17.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden 

bestehen nicht. 

17.2. Für die vertraglichen Beziehungen der Parteien gilt deutsches 

Recht.  

17.3. Gerichtsstand ist Wedel. 

17.4. StW ist berechtigt, die vertraglich geschuldete Leistung ganz oder 

teilweise durch Dritte erbringen zu lassen. StW ist zudem berechtigt, die 

Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, 

technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine 

Übertragung nach Satz 1 ist dem Kunden drei Monate im Voraus 

mitzuteilen. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne 

Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 

Übertragung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde von StW in der 

Mitteilung gesondert hingewiesen. Das Recht zur Abtretung von 

Forderungen nach § 398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, 

insbesondere bei Übertragungen im Sinne des Umwandlungsgesetzes, 

bleiben von dieser Ziffer unberührt. 

17.5. Sollten einzelne Bestimmungen der Vertragsbestandteile (AGB, 

Leistungsbeschreibung in der jeweils gültigen Fassung, Preisliste und 

Angaben auf dem Auftragsformular) unwirksam oder undurchführbar sein 

oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt. An die 

Stelle der unwirksamen bzw. Undurchführbaren Bestimmungen tritt die 

gesetzliche Bestimmung.  

Stadtwerke Wedel GmbH Stand: 27.04.2023 

 


